
Langtitel  
Bundesgesetz über Seilbahnen (Seilbahngesetz 2003 -  SeilbG 2003) 
 
Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Seilbah nen erlassen wird  
(Seilbahngesetz 2003 - SeilbG 2003) und mit dem das  Eisenbahngesetz 
1957 geändert wird 
(NR: GP XXII RV 204 AB 246 S. 34. BR: AB 6883 S. 70 2.) 
[CELEX-Nr.: 32000L0009] 
StF: BGBl. I Nr. 103/2003 

Änderung  
idF: BGBl. I Nr. 123/2005 (NR: GP XXII RV 681 AB 11 08 S. 122. 
                          BR: AB 7386 S. 725.) 
                          [CELEX-Nr.: 31994L0056, 3 2003L0042, 
                          32004L0049] 
     BGBl. I Nr.  59/2006 (NR: GP XXII RV 1270 AB 1 379 S. 142. 
                          BR: AB 7507 S. 733.) 
     BGBl. I Nr.  83/2007 (NR: GP XXIII IA 275/A AB  240 S. 35. 
                          BR: AB 7779 S. 749.) 
                          [CELEX-Nr: 32000L0009] 

                              Artikel I 
 
                             Abschnitt 1 
                        Allgemeine Vorschriften 
 
                           Anwendungsbereich 
 
  § 1. Dieses Bundesgesetz findet auf Seilbahnen ge mäß § 2  
Anwendung. 

  § 2. Seilbahnen im Sinne dieses Bundesgesetzes si nd Eisenbahnen, 
deren Fahrbetriebsmittel durch Seile spurgebunden b ewegt werden 
sowie Schlepplifte. Seilbahnen sind: 
  1. Standseilbahnen, deren Fahrbetriebsmittel auf Schienen oder 
     anderen festen Führungen fahren und durch ein oder mehrere 
     Seile bewegt werden; 
  2. Seilschwebebahnen, deren Fahrbetriebsmittel oh ne feste 
     Führungen von einem oder mehreren Seilen getra gen und bewegt 
     werden. Das sind: 
     a) Seilschwebebahnen, deren Fahrbetriebsmittel  ohne Wechsel der  
        Fahrbahnseite zwischen den Stationen bewegt  werden 
        (Pendelseilbahnen); 
     b) Seilschwebebahnen, deren Fahrbetriebsmittel  auf beiden 
        Fahrbahnseiten umlaufend bewegt werden (Uml aufseilbahnen). 
        Das sind: 
        ba) Umlaufseilbahnen, deren allseits geschl ossene 
            Fahrbetriebsmittel mit dem Seil betrieb lich lösbar oder 
            nicht lösbar verbunden sind (Kabinensei lbahnen); 
        bb) Umlaufseilbahnen mit allseits geschloss enen 
            Fahrbetriebsmitteln und nicht allseits geschlossenen 
            Fahrbetriebsmitteln (Kombibahnen); 
        bc) Umlaufseilbahnen, deren nicht allseits geschlossene 
            Fahrbetriebsmittel mit dem Seil betrieb lich lösbar 
            verbunden sind (Sesselbahnen); 
        bd) Umlaufseilbahnen, deren nicht allseits geschlossene 
            Fahrbetriebsmittel mit dem Seil betrieb lich nicht lösbar  
            verbunden sind (Sessellifte); 
  3. Schlepplifte, bei denen die mit Skiern oder an deren 
     Sportgeräten auf dem Boden gleitenden oder fah renden Personen 
     durch ein Seil bewegt werden; 
  4. Seilschwebebahnen, die im Winter als Schleppli fte betrieben 
     werden (Kombilifte); 
  5. Materialseilbahnen mit Werksverkehr oder besch ränkt 
     öffentlichem Verkehr. 
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  § 3. Nicht unter die Bestimmungen dieses Bundesge setzes fallen 
  1. durch ein oder mehrere Seile bewegte Anlagen, die 
     Beförderungszwecken innerhalb von Bauwerken od er baulich 
     zusammenhängenden und als Einheit gewerteten O bjekten oder zum 
     Personen- oder Gütertransport auf kurzen Strec ken dienen und 
     deren technische Ausstattung der Richtlinie 95 /16/EG des 
     Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur 
     Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglie dstaaten über 
     Aufzüge, Amtsblatt Nr. L 213 vom 7. September 1995, entspricht 
     (Personen- und Lastenaufzüge); 
  2. Materialseilbahnen; Materialseilbahnen mit Wer ksverkehr oder 
     beschränkt öffentlichem Verkehr, sofern diese Bestandteil eines  
     gewerblichen oder land- oder forstwirtschaftli chen Betriebes 
     sind, sowie Anschlussbahnen im Sinne des Eisen bahngesetzes 
     1957; 
  3. Seilbahnen eines Bergbaubetriebes gemäß § 122 in Verbindung mit  
     § 119 des Mineralrohstoffgesetzes, BGBl. I Nr.  38/1999; 
  4. feststehende und verfahrbare Jahrmarktgeräte u nd Anlagen in 
     Vergnügungsparks, deren Zweck die Freizeitgest altung und nicht 
     der Personenverkehr ist; 
  5. seilbetriebene Fähren und Wasserskianlagen; 
  6. Anlagen mit durch Ketten gezogenen Fahrbetrieb smitteln; 
  7. Beförderungseinrichtungen, bei denen die Fahrb etriebsmittel auf  
     dem Boden nicht spurgebunden durch ein Seil fo rtbewegt werden 
     (Schlittenlifte) sowie Rückholanlagen von Somm errodelbahnen 
     oder ähnlichen Freizeiteinrichtungen, sofern d iese nicht 
     zumindest zeitweise über diesen Beförderungszw eck hinaus auch 
     als öffentliche Seilbahnen gemäß § 2 Z 1 oder 2 oder als 
     Schlepplifte betrieben werden. 

                           Begriffsbestimmungen 
 
  § 4. Unter Seilbahnunternehmen ist diejenige phys ische oder 
juristische Person zu verstehen, der die Verfügungs gewalt für den 
Bau und den Betrieb oder nur für den Betrieb einer Seilbahn zukommt.  

  § 5. Öffentliche Seilbahnen sind Seilbahnen mit 
Personenbeförderung, die nach Maßgabe der in der Ko nzession  
ausgewiesenen Zeiträume zur Führung eines allgemein en 
Personenverkehrs verpflichtet sind. 

  § 6. (1) Nicht öffentliche Seilbahnen sind Schlep plifte sowie 
Seilbahnen mit Personenbeförderung, die ein Unterne hmen lediglich 
für eigene Zwecke betreibt (Materialseilbahnen mit Werksverkehr oder  
beschränkt öffentlichem Verkehr). Nicht öffentliche  Seilbahnen 
unterliegen nicht der Konzessionspflicht gemäß § 16  und der sich 
daraus ergebenden Rechtsfolgen; es besteht keine Be triebspflicht. 
  (2) Der Werksverkehr umfasst die unentgeltliche B eförderung von 
Bediensteten des Seilbahnunternehmens sowie von Per sonen, die das 
Seilbahnunternehmen oder die durch dieses beauftrag ten Personen im 
Zusammenhang mit dem Betrieb des Unternehmens zu si ch kommen lassen 
oder deren Beförderung aus öffentlichen Interessen geboten 
erscheint, sofern es sich nicht um Gäste von Gastge werbebetrieben 
handelt. 
  (3) Der beschränkt öffentliche Verkehr umfasst üb er den 
Werksverkehr hinausgehend die Beförderung auch ande rer Personen ohne  
Betriebs- und Beförderungspflicht, sofern der Umfan g dieser 
Beförderung in einer den allgemeinen Verkehr aussch ließenden Weise 
abgegrenzt werden kann. Ein Entgelt für die Beförde rung kann 
eingehoben werden. 

  § 7. Unter Seilbahn oder Seilbahnanlage ist das a n seinem 
Bestimmungsort errichtete, aus der Infrastruktur un d den 
Teilsystemen gemäß Anhang I der Richtlinie 2000/9/E G des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 über 
Seilbahnen für den Personenverkehr, Amtsblatt Nr. L  106/21 vom  
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3. Mai 2000, bestehende Gesamtsystem zu verstehen. 

  § 8. Die Infrastruktur umfasst Linienführung, Sys temdaten sowie 
die für die Errichtung und den Betrieb einer Seilba hn erforderlichen  
Stations- und Streckenbauwerke einschließlich der F undamente. Die 
Infrastruktur kann auch nicht ausschließlich für Se ilbahnzwecke 
errichtete Gebäudeteile umfassen, wenn diese mit Se ilbahnanlagen 
baulich untrennbar verbunden sind. 

  § 9. Sicherheitsbauteil im Sinne dieses Bundesges etzes ist ein 
Bestandteil, eine Gruppe von Bestandteilen, eine Un terbaugruppe oder  
eine vollständige Baugruppe sowie jede Einrichtung,  die zur 
Gewährleistung der Sicherheit Teil der Seilbahnanla ge ist, in der 
Sicherheitsanalyse als Sicherheitsbauteil ausgewies en ist und deren 
Ausfall oder Fehlfunktion die Sicherheit oder Gesun dheit von 
Personen, seien es Fahrgäste, Betriebspersonal oder  Dritte, 
gefährdet. 

  § 10. Europäische Spezifikation bezeichnet eine g emeinsame 
technische Spezifikation, eine europäische technisc he Zulassung oder  
eine einzelstaatliche Norm, durch die eine europäis che Norm 
umgesetzt wird. 

  § 11. Grundlegende Anforderungen sind die in Anha ng II der 
Richtlinie 2000/9/EG angeführten Bestimmungen, die bei der Planung,  
der Errichtung und dem Betrieb einer Seilbahnanlage  erfüllt werden 
müssen. 

  § 12. EG-Konformitätserklärungen sind die für Sic herheitsbauteile  
und Teilsysteme einer Seilbahn gemäß Anhang IV und Anhang VI der 
Richtlinie 2000/9/EG auszustellenden Dokumente. Für  die 
Konformitätsbewertung von Sicherheitsbauteilen sind  die in Anhang V  
der Richtlinie 2000/9/EG angeführten Module maßgebe nd. 

  § 12a. Der Stand der Technik im Sinne dieses Bund esgesetzes ist 
der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenn tnissen beruhende  
Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer  Verfahren, 
Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funkt ionstüchtigkeit 
erwiesen und erprobt ist. Bei der Bestimmung des St andes der Technik  
sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einricht ungen, Bau- oder 
Betriebsweisen heranzuziehen und die Verhältnismäßi gkeit zwischen 
dem Aufwand für die nach der vorgesehenen Betriebsf orm 
erforderlichen technischen Maßnahmen und dem dadurc h bewirkten 
Nutzen für die jeweils zu schützenden Interessen zu  berücksichtigen.  

  § 12b. (1) Zubauten sind Baumaßnahmen, bei denen in eine Seilbahn 
Bauteile eingebaut werden, die bisher nicht bei der  Seilbahn 
vorhanden waren und Aufgaben wahrnehmen, welche bis her durch kein 
anderes Bauteil erfüllt worden sind. 
  (2) Umbauten sind Baumaßnahmen, bei denen an eine r Seilbahn 
Änderungen erfolgen, die weder als Zubauten gemäß A bs. 1 noch als 
Ersatz von Bauteilen durch Ersatzteile einzustufen sind. 
  (3) Unter Zu- und Umbauten sind auch Teilabtragun gen zu verstehen.  

  § 12c. Wiederaufstellen einer Seilbahn umfasst di e Demontage, den 
Transport und die Montage an einem neuen Standort, bei der der 
überwiegende Teil der maschinenbautechnischen und s eilbahnspezifisch  
elektrotechnischen Bauteile einer bestehenden Seilb ahn weiter 
verwendet wird. 

                              Abschnitt 2 
                               Behörden 
 
  § 13. (1) Behörde für Sesselbahnen, Sessellifte, Kombilifte und 
nicht öffentliche Seilbahnen (Schlepplifte, Seilbah nen mit 
Werksverkehr oder beschränkt öffentlichem Verkehr) ist, sofern sich 
aus diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt, der Landeshauptmann. 
Dieser ist insbesondere zuständig zur 
  1. Erteilung, Erklärung des Erlöschens, Entzug so wie Verlängerung 
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     oder Neuerteilung von Konzessionen für Sessell ifte und 
     Kombilifte; 
  2. Beurteilung der Bauentwürfe sowie Erteilung de r Baugenehmigung 
     für Sessellifte und nicht öffentliche Seilbahn en; 
  3. Erteilung der Betriebsbewilligung für Sesselba hnen, Sessellifte  
     und nicht öffentliche Seilbahnen; 
  4. Zulassung eines Werksverkehrs oder beschränkt öffentlichen 
     Verkehrs bei Materialseilbahnen; 
  5. Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschrif ten durch die 
     Seilbahnunternehmen hinsichtlich der in seine Kompetenz 
     fallenden Seilbahnen; 
  6. Beurteilung der Bauentwürfe sowie Erteilung de r Baugenehmigung 
     und Betriebsbewilligung für Zu- und Umbauten b ei 
     Sesselbahnen. 
  (2) Der Landeshauptmann ist weiters zuständig für  Verfahren zur 
Abtragung von Seilbahnanlagen gemäß § 2. 
  (3) Wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Rasc hheit, 
Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist, kann d er 
Landeshauptmann hinsichtlich der Schlepplifte die ö rtlich zuständige  
Bezirksverwaltungsbehörde zur Wahrnehmung seiner Au fgaben und 
Befugnisse ermächtigen. 

  § 14. (1) Behörde für Standseilbahnen, Pendelseil bahnen, 
Kabinenseilbahnen, Kombibahnen und hinsichtlich des  Konzessions- und  
Baugenehmigungsverfahrens für Sesselbahnen ist der Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie. Dieser ist  insbesondere 
zuständig zur 
  1. Erteilung, Erklärung des Erlöschens, Entzug so wie Verlängerung 
     oder Neuerteilung von Konzessionen für Standse ilbahnen, 
     Pendelseilbahnen, Kabinenseilbahnen, Kombibahn en und 
     Sesselbahnen; 
  2. Beurteilung der Bauentwürfe sowie Erteilung de r Baugenehmigung 
     hinsichtlich der unter Z 1 angeführten Seilbah nen; 
  3. Erteilung der Betriebsbewilligung für Standsei lbahnen, 
     Pendelseilbahnen, Kabinenseilbahnen und Kombib ahnen. 
  4. Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschrif ten durch die 
     Seilbahnunternehmen hinsichtlich der unter Z 3  angeführten 
     Seilbahnen. 
  (2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation un d Technologie 
kann sich vorbehalten, unabhängig von der Behördenz uständigkeit bei 
Seilbahnanlagen mit innovativen Projektsmerkmalen d ie 
Betriebsbewilligungsverfahren selbst durchzuführen.  
  (3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation un d Technologie ist  
weiters zuständig zur 
   1. Erlassung von auf Grundlage dieses Bundesgese tzes ergehenden 
      Verordnungen; 
   2. Festlegung besonderer Bedingungen von erstmal s zur Ausführung 
      kommenden Sicherheitsbauteilen oder Teilsyste men von 
      Seilbahnen; 
   3. Entscheidung von Vorfragen gemäß § 15; 
   4. fachlichen Mitwirkung in Akkreditierungsverfa hren für zu 
      benennende Stellen gemäß § 72 und für 
      Seilbahnüberprüfungsstellen; 
   5. Erlassung genereller Anordnungen, insbesonder e auch aus Anlass  
      von Unfällen; 
   6. Wahrnehmung der dem Bundesminister für Verkeh r, Innovation und  
      Technologie nach den Bundesgesetzen zukommend en 
      internationalen Angelegenheiten; 
   7. Angelegenheiten des Normungswesens für Seilba hnen; 
   8. Wahrnehmung der gemäß der Richtlinie 2000/9/E G den 
      Mitgliedstaaten auferlegten Verständigungs- u nd 
      Informationspflichten, Vertretung im ständige n Ausschuss für 
      Seilbahnen der Europäischen Kommission; 
   9. Festlegung der Voraussetzungen für die Ausübu ng der Tätigkeit 
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      eines Betriebsleiters sowie des sonstigen Bet riebspersonals 
      einschließlich des Prüfungswesens; Ausstellun g der 
      Betriebsleiterpatente; 
  10. Erstellung von Rahmenentwürfen für Betriebsvo rschriften und 
      Beförderungsbedingungen; 
  11. Führung eines Verzeichnisses von Personen ode r Stellen, unter 
      deren Leitung Zu- und Umbauten oder Abtragung smaßnahmen gemäß 
      § 18 Abs. 1 Z 1 und Baumaßnahmen gemäß § 48 A bs. 1 vorgenommen  
      werden können sowie Führung eines Verzeichnis ses von 
      nichtamtlichen Sachverständigen, die zur Beur teilung von 
      Bauvorhaben in seilbahntechnischer, elektrote chnischer, 
      sicherungstechnischer sowie betrieblicher Hin sicht 
      herangezogen werden können, von Benannten Ste llen, von 
      akkreditierten Stellen für Seilbahnüberprüfun gen sowie von 
      Personen oder Stellen, die berechtigt sind, 
      Sicherheitsberichte zu erstellen; 
  12. Erstellung der Amtlichen Seilbahnstatistik. 
  (4) Wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Rasc hheit, 
Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist, kann d er Bundesminister  
für Verkehr, Innovation und Technologie den örtlich  zuständigen 
Landeshauptmann hinsichtlich der unter Abs. 1 angef ührten Aufgaben 
zur Wahrnehmung seiner Aufgaben und Befugnisse ermä chtigen. 

                              Abschnitt 3 
                               Vorfragen 
 
  § 15. (1) Als Vorfragen, von denen die Entscheidu ng eines 
Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde abhängt, ko mmen in Betracht 
  1. ob eine Beförderungseinrichtung als Seilbahn i m Sinne dieses 
     Bundesgesetzes anzusehen ist; 
  2. ob ein Verkehr als Werksverkehr oder beschränk t öffentlicher 
     Verkehr anzusehen ist; 
  3. ob bei Umbau einer Seilbahn Sicherheitsbauteil e oder 
     Teilsysteme so geändert werden, dass eine neue  Genehmigung 
     erforderlich wird; 
  4. ob ein Sicherheitsbauteil oder ein Teilsystem als innovativ 
     anzusehen ist; 
  5. ob eine Einrichtung als Infrastruktur im Sinne  § 8 anzusehen 
     ist. 
  (2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation un d Technologie 
kann verlangen, dass zur Beurteilung der Vorfrage w eitere Unterlagen  
beigebracht werden. 

                              Abschnitt 4 
                               Verfahren 
 
                              Allgemeines 
 
  § 16. Zum Bau und Betrieb öffentlicher Seilbahnen  ist eine 
Konzession gemäß § 21, zum Bau und Betrieb nicht öf fentlicher  
Seilbahnen eine Genehmigung gemäß § 110 erforderlic h. 

  § 17. (1) Für den Bau und Betrieb von Seilbahnen sowie für Zu- und  
Umbauten von Seilbahnanlagen sind, sofern nicht die  Vorraussetzungen  
gemäß § 18 vorliegen, eine Baugenehmigung und eine 
Betriebsbewilligung erforderlich. 
  (2) Für die Abtragung von Seilbahnen ist eine Gen ehmigung gemäß 
§ 52 erforderlich. 

                     Genehmigungsfreie Bauvorhaben 
 
  § 18. (1) Für nicht umfangreiche Zu- und Umbauten  sowie für damit 
verbundene Abtragungsmaßnahmen ist eine Baugenehmig ung und eine 
Betriebsbewilligung nicht erforderlich, sofern die Voraussetzungen 
gemäß § 19 vorliegen und 
  1. die Maßnahmen unter Leitung einer Person gemäß  § 20 
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     durchgeführt werden oder 
  2. es sich um Maßnahmen handelt, für die eine Bei ziehung einer 
     Person gemäß § 20 nicht erforderlich ist. 
  (2) Welche Maßnahmen gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 gene hmigungsfrei 
sind, hat der Bundesminister für Verkehr, Innovatio n und Technologie  
im Rahmen einer Verordnung festzulegen. Dabei sind die Auswirkungen 
der Maßnahmen auf die Sicherheit der Seilbahn sowie  auf 
Sicherheitsbauteile, Teilsysteme oder auf die Infra struktur, auf die  
betrieblichen Erfordernisse sowie der Umfang der Zu - und Umbauten 
oder Abtragungen maßgebend. 
  (3) Für eine Änderung von Sicherheitsbauteilen is t eine 
seilbahnrechtliche Baugenehmigung und Betriebsbewil ligung nicht 
erforderlich, wenn 
  1. die Voraussetzungen gemäß Abschnitt 7 dieses B undesgesetzes 
     vorliegen; 
  2. mit dieser Änderung auf Grundlage einer Sicher heitsanalyse und 
     Beurteilung durch eine Benannte Stelle keine R ückwirkung auf 
     andere Sicherheitsbauteile, Teilsysteme oder d ie Infrastruktur 
     zu erwarten ist; 
  3. dadurch keine sonstigen zu berücksichtigenden Belange, wie etwa  
     Brandschutz, betroffen sind; 
  4. das Vorhaben unter Leitung einer Person gemäß § 20 vorgenommen 
     wird, sowie 
  5. die Behörde von der geplanten Maßnahme in Kenn tnis gesetzt 
     wird. Die zur Erteilung der Baugenehmigung zus tändige Behörde 
     kann verlangen, dass weitere Unterlagen vorgel egt oder die 
     Maßnahme einem Genehmigungsverfahren unterworf en wird. Die 
     Konformitätserklärungen, Sicherheitsanalysen u nd bezughabenden 
     sonstigen Planunterlagen sind auf Bestanddauer  der Seilbahn 
     beim Seilbahnunternehmen aufzubewahren. 

  § 19. Voraussetzung für die Genehmigungsfreiheit von Baumaßnahmen  
gemäß § 18 ist weiters, dass 
  1. die allgemein anerkannten Regeln der Technik b eachtet werden; 
  2. Rechte und Interessen Dritter, deren Zustimmun g nicht bereits 
     vorliegt, durch das Vorhaben nicht berührt wer den; 
  3. Arbeitnehmerschutzbestimmungen nicht entgegens tehen. 

  § 20. (1) Der Bundesminister für Verkehr, Innovat ion und 
Technologie hat in einem nach seilbahnspezifischen Fachgebieten 
unterteilten Verzeichnis Personen zu führen, unter deren Leitung 
genehmigungsfreie Bauvorhaben gemäß § 18 Abs. 1 Z 1  und Abs. 3 sowie  
Baumaßnahmen gemäß § 48 Abs. 1 ausgeführt werden kö nnen, sofern 
hinsichtlich deren Verlässlichkeit und Eignung kein e Bedenken 
bestehen und sie überdies folgende Voraussetzungen erfüllen: 
  1. Vollendung des für das betreffende Fachgebiet vorgesehenen 
     Studiums an einer technischen Universität, Fac hhochschule oder 
     höheren technischen Lehranstalt; 
  2. praktische Erfahrungen bei der Projektierung, dem Bau oder dem 
     Betrieb von Seilbahnen gemäß § 2 Z 1 und 2 bei  einem 
     inländischen Unternehmen in der Dauer von mind estens zwei 
     Jahren, wobei einem inländischen Unternehmen e in solches mit 
     Sitz in anderen Mitgliedstaaten der Europäisch en Union oder 
     Vertragsparteien des Abkommens über den Europä ischen 
     Wirtschaftsraum mit gleichwertigem Sicherheits standard gleich 
     zu halten ist; 
  3. Kenntnis der für das Fachgebiet in Betracht ko mmenden 
     Vorschriften. 
  (2) Ziviltechniker einschlägiger Fachgebiete erfü llen im Rahmen 
ihrer Befugnis jedenfalls die Voraussetzungen gemäß  Abs. 1. 

                               Konzession 
 
  § 21. Die Konzession ist die Voraussetzung für de n Bau und Betrieb  
einer öffentlichen Seilbahn. Durch die Konzessionse rteilung wird die  
Gemeinnützigkeit dieser Seilbahn festgestellt. 
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  § 22. Im Konzessionsverfahren sind vom Konzession swerber die 
Ausführbarkeit der Seilbahn anhand des vorzulegende n kurz gefassten 
Bauentwurfes, die Maßnahmen zur Ausschaltung allfäl lig vorhandener 
Gefährdungen durch äußere Einflüsse, wie Lawinen od er Wildbäche, das  
Vorliegen des öffentlichen Interesses an der Realis ierung des 
Projektes sowie die Rentabilität und die Finanzieru ng durch Vorlage 
der in § 24 angeführten Unterlagen nachzuweisen. Di e Behörde kann 
die Vorlage weiterer Unterlagen, die für die Beurte ilung des 
Konzessionsantrages erforderlich sind, bestimmen. 

  § 23. (1) Die Konzession ist zu erteilen, wenn au f Grund des 
Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens öffentliche I nteressen nicht 
entgegenstehen oder wenn das öffentliche Interesse an der Errichtung  
und dem Betrieb der Seilbahn entgegenstehende Inter essen überwiegt. 
  (2) Im Konzessionsverfahren für Standseilbahnen, Pendelseilbahnen,  
Kabinenseilbahnen und Sesselbahnen ist dem örtlich zuständigen 
Landeshauptmann, in allen übrigen Konzessionsverfah ren dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo gie sowie in 
allen Fällen denjenigen Gemeinden, deren örtlicher Wirkungsbereich 
durch die geplante Seilbahn berührt wird, innerhalb  einer 
angemessenen, höchstens jedoch dreiwöchigen Frist G elegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

  § 24. Dem Konzessionsantrag sind zur Beurteilung des öffentlichen  
Interesses insbesondere nachfolgende Unterlagen anz uschließen: 
   1. Gesellschaftsvertrag (Satzung) und Firmenbuch auszug des 
      zukünftigen Konzessionärs sowie Bilanzen der vorhergehenden 
      Geschäftsjahre; 
   2. eine umfassende Beschreibung des Bauvorhabens  mit Darstellung  
      der örtlichen Gegebenheiten einschließlich de r geografischen 
      Ortsbezeichnungen; Angaben über den Zweck der  Seilbahn; 
   3. kurz gefasster Bauentwurf; 
   4. das vorgesehene Bau- und Betriebsprogramm (ei nschließlich 
      Betriebsbedingungen und Betriebsbeschränkunge n); 
   5. Baukostenaufstellung samt Firmenanboten; 
   6. Wirtschaftlichkeitsprognose sowie den Baukost en entsprechende  
      Nachweise über die Aufbringung der erforderli chen Eigen- und 
      Fremdmittel. Diese Unterlagen sind von einem hiezu Befugten, 
      wie Wirtschaftstreuhänder, Steuer- oder Unter nehmensberater, 
      zu prüfen und mit dessen Unterschrift zu best ätigen; 
   7. ein Verzeichnis der durch die Errichtung der Seilbahn 
      betroffenen sowie der im Bauverbotsbereich li egenden 
      Grundstücke sowie Nachweise über die Verfügba rkeit der 
      Inanspruchnahme; 
   8. Bekanntgabe der durch den Bau und Betrieb der  Seilbahn 
      betroffenen Gemeinden; 
   9. eine eingehende Darstellung der Verkehrssitua tion. Bei 
      Talstationen im Bereich öffentlicher Verkehrs wege (Schiene, 
      Straße) ist auf einen Anschluss an das öffent liche 
      Verkehrsnetz Bedacht zu nehmen; 
  10. Lageplan über die bestehenden und projektbezo gen neuen 
      Skipisten; 
  11. Bekanntgabe der nächstliegenden öffentlichen Seilbahnen; 
  12. eine Erklärung der zuständigen Lawinenwarnkom mission der 
      betreffenden Gemeinde, die Seilbahn samt Skip isten in ihren 
      Betreuungsbereich zu übernehmen; 
  13. Angaben und Unterlagen im Hinblick auf Natur- , Umwelt- und 
      Landschaftsschutz sowie zur Beurteilung einer  allfälligen 
      Verpflichtung zur Durchführung eines Verfahre ns zur Prüfung 
      der Umweltverträglichkeit; 
  14. Unterlagen zur Beurteilung der grundsätzliche n Zulässigkeit 
      allfällig notwendiger Rodungsmaßnahmen für da s Gesamtprojekt 
      einschließlich Skipisten. 

  § 25. (1) Die Konzession wird für eine bestimmte,  unter 
Bedachtnahme auf das öffentliche Interesse und die technische 
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Lebensdauer der geplanten Seilbahn zu bemessende Ze it verliehen. 
  (2) In der Konzession sind eine dem Zweck der Sei lbahn angepasste,  
höchstens zweijährige, Betriebseröffnungsfrist sowi e die 
betriebspflichtigen Zeiträume festzulegen. 

  § 26. Die Konzession erlischt 
  1. mit Zeitablauf; 
  2. bei Nichteinhaltung der in der Konzession fest gesetzten 
     Betriebseröffnungsfrist. Eine einmalige Verlän gerung dieser  
     Frist ist über begründeten Antrag zulässig; 
  3. bei gänzlicher und dauernder Einstellung des B etriebes; 
  4. bei Konzessionsentzug (§ 27); 
  5. mit dem Tod oder dem sonstigen Erlöschen der 
     Rechtspersönlichkeit des Konzessionsinhabers. 

  § 27. Die Konzession ist zu entziehen, wenn 
  1. den im Interesse der Sicherheit bescheidmäßig oder im 
     Verordnungsweg ergangenen Anordnungen der Seil bahnbehörde trotz  
     Ermahnung nicht nachgekommen wird, oder 
  2. bei zeitlich begrenzter Betriebseinstellung de r öffentliche 
     Verkehr nicht binnen drei Monaten nach Ablauf der 
     Einstellungsfrist aufgenommen wird; eine einma lige Verlängerung  
     dieser Frist ist über begründeten Antrag zuläs sig, oder 
  3. sich der Konzessionsinhaber trotz Ermahnung so  verhält, dass 
     die Voraussetzungen für eine sichere Betriebsf ührung auf Grund 
     der Beurteilung durch die zuständige Behörde n icht mehr gegeben  
     sind. 

  § 28. (1) Eine Verlängerung der Konzession ist zu lässig. Ein 
Antrag hiefür ist spätestens ein Jahr vor Ablauf de r Konzession bei 
der Behörde einzubringen, andernfalls ist der Antra g zulässig, gilt 
aber als verspätet eingebracht. 
  (2) Voraussetzung für die Verlängerung der Konzes sion ist, dass 
das öffentliche Interesse am Betrieb der Seilbahn w eiterhin gegeben 
ist und der technische Zustand der Seilbahn auch fü r den 
Verlängerungszeitraum einen sicheren und ordnungsge mäßen Betrieb 
erwarten lässt. Dabei können bei jenen öffentlichen  Seilbahnen, 
welche vor dem 3.5.2004 genehmigt bzw. errichtet wu rden, als 
Grundlage jene Regelwerke und Nachweisverfahren her angezogen werden,  
welche unmittelbar vor dem In-Kraft-Treten dieses B undesgesetzes für  
die betreffende Seilbahn angewendet worden sind. 
  (3) Der Verlängerungszeitraum ist im Einzelfall u nter 
Berücksichtigung der Voraussetzungen gemäß Abs. 2 f estzulegen. Wird 
über einen rechtzeitig eingebrachten Antrag nicht s pätestens sechs 
Monate vor Ablauf der Konzessionsdauer entschieden,  so gilt, sofern 
die Fristüberschreitung nicht auf das Verhalten des  Antragstellers 
zurückzuführen ist, diese als auf ein Jahr verlänge rt. Wird der 
Antrag verspätet eingebracht und kann die Behörde n icht vor 
Konzessionsablauf über den Antrag entscheiden, so g ilt die 
Konzession bis zur Entscheidung durch die Behörde a ls verlängert. 

  § 29. (1) Die Neuerteilung einer Konzession an ei nen Dritten ist 
auf Antrag zulässig, wobei diese neue Konzession fü r die restliche 
Dauer der ursprünglichen zu erteilen ist. Dabei ist  insbesondere zu 
prüfen, ob der neue Konzessionär über die notwendig e 
Kapitalausstattung für den Betrieb, die Wartung und  den Erhalt der 
Seilbahn verfügt, eine entsprechende Haftpflichtver sicherung besteht 
und die Rechte zur Grundstücksinanspruchnahme weite rhin gegeben sind.  
  (2) Bei Gesamtrechtsnachfolge ist eine Neuerteilu ng der Konzession 
nicht erforderlich. 

  § 30. Die Behörde kann zu den Aufsichtsratsitzung en oder 
Gesellschafterversammlungen des Seilbahnunternehmen s einen Vertreter  
entsenden. 

                        Prüfung des Bauentwurfes 
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  § 31. Für den Bau von Seilbahnen und für die Verä nderung der 
Infrastruktur, von Teilsystemen sowie von Sicherhei tsbauteilen ist  
ein Bauentwurf zu erstellen, sofern es sich nicht u m Maßnahmen im 
Sinne § 18 Abs. 1 Z 2 handelt. 

  § 32. Bauentwürfe sind der Behörde im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens, in vierfacher Ausfertigu ng vorzulegen. 
Die Behörde kann dem Antragsteller die Vorlage weit erer Gleichstücke  
des Bauentwurfes oder einzelner Beilagen auftragen.  

  § 23. (Anm.: richtig: § 33.) Der Bauentwurf hat p rojektbezogene 
Unterlagen bezüglich der Infrastruktur, der Teilsys teme und 
Sicherheitsbauteile und die hiezu erforderlichen Si cherheitsanalysen  
sowie einen Sicherheitsbericht zu enthalten. Ferner  müssen alle 
Unterlagen beigelegt werden, in denen die Betriebsb edingungen und 
Betriebsbeschränkungen festgelegt sind. 

  § 34. Bei Beurteilung des Bauentwurfes ist die Vo llständigkeit der  
Unterlagen und deren Übereinstimmung mit dem Sicher heitsbericht und 
den Sicherheitsanalysen zu prüfen und unter Einbezi ehung der 
Infrastruktur festzustellen, ob für einen sicheren und 
ordnungsgemäßen Bau und späteren Betrieb allenfalls  noch ergänzende 
Maßnahmen zur Einhaltung der grundlegenden Anforder ungen gemäß § 11 
erforderlich sind. EG-Erklärungen sind spätestens i m 
Betriebsbewilligungsverfahren vorzulegen. 

  § 35. Weist eine Seilbahn innovative, bisher nich t ausgeführte 
Planungs- oder Baumerkmale auf, können durch den Bu ndesminister für  
Verkehr, Innovation und Technologie, sofern damit 
sicherheitsrelevante Auswirkungen verbunden sind, b esondere 
Bedingungen für den Bau und/oder die Inbetriebnahme  dieser Seilbahn  
festgelegt werden. 

                           Baugenehmigung 
 
  § 36. Bei Neuerrichtung von Seilbahnen ist an Ort  und Stelle eine  
mündliche Verhandlung durchzuführen. Bei genehmigun gspflichtigen 
Zubauten oder Umbauten bestehender Seilbahnen bedar f es einer 
Ortsverhandlung jedenfalls dann, wenn der Wirkungsb ereich anderer 
Behörden oder Rechte und Interessen Dritter, deren Zustimmung nicht  
bereits vorliegt, berührt werden. 

  § 37. Voraussetzung zur Anberaumung einer mündlic hen Verhandlung  
ist die Feststellung, dass die Konzessions- oder 
Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 16 gegeben sind  und dass der 
Bauentwurf im Umfang der Sicherheitsanalysen gemäß § 57 zur 
Ausführung geeignet ist. 

  § 38. Der Bauentwurf ist vor der Bauverhandlung d urch mindestens 
zwei Wochen in den Gemeinden, deren örtlicher Wirku ngsbereich durch  
die geplante Seilbahn berührt wird, zur allgemeinen  Einsicht 
aufzulegen. Die Behörde kann diese Frist bis auf hö chstens sieben 
Tage abkürzen, wenn dies aus öffentlichen Interesse n geboten ist. 

  § 39. Den Behörden, deren örtlicher und sachliche r Wirkungsbereich  
berührt wird sowie den Parteien gemäß § 40 ist Gele genheit zu geben,  
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zum Bauentw urf Stellung zu 
nehmen. Dem Baugenehmigungsverfahren sind diejenige n 
Sachverständigen beizuziehen, deren Wissensgebiet d urch das geplante  
Bauvorhaben berührt wird. Erachtet es die Behörde a ls erforderlich 
oder zweckmäßig, im Rahmen einer mündlichen Verhand lung auch 
Sachverständige für die durch die Sicherheitsanalys en bereits 
abgedeckten Fachbereiche beizuziehen, so sind, sofe rn diese 
Sicherheitsanalysen nicht ohnedies durch Amtssachve rständige oder 
von der Behörde anerkannte nichtamtliche Sachverstä ndige vorgenommen  
wurden, zusätzlich auch diejenigen Personen oder St ellen zu laden, 
welche die im Bauentwurf enthaltenen Sicherheitsana lysen erstellt 
haben. 
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  § 40. Parteien sind der Bauwerber, die Eigentümer  der betroffenen  
Liegenschaften und die an diesen dinglich Berechtig ten, die 
Wasserberechtigten und die Bergwerksberechtigten. B etroffene 
Liegenschaften sind außer den durch den Bau selbst in Anspruch 
genommenen Liegenschaften auch die, die in den Bauv erbotsbereich zu  
liegen kommen sowie diejenigen, die wegen ihrer Lag e im 
Gefährdungsbereich Veränderungen oder Beschränkunge n unterworfen 
werden könnten. 

  § 41. (1) In der Baugenehmigung ist über alle geg en das 
Bauvorhaben erhobenen Einwendungen sowie über alle sonst vom 
Bauvorhaben berührten Interessen zu entscheiden, so weit es sich 
nicht um zivilrechtliche Ansprüche handelt; diese s ind auf den 
Zivilrechtsweg zu verweisen. 
  (2) Mit der Baugenehmigung können Nebenbestimmung en (Auflagen und  
Bedingungen) verbunden werden, wenn dies aus Gründe n der Sicherheit  
und Ordnung des Seilbahnbetriebes und Seilbahnverke hrs erforderlich  
ist. 

  § 42. Einwendungen, die eine Verletzung subjektiv -öffentlicher 
Rechte zum Inhalt haben, sind als unbegründet abzuw eisen, wenn der 
durch die Baugenehmigung entstehende Vorteil für di e Öffentlichkeit  
größer ist als der Nachteil, welcher der Partei dur ch die 
Genehmigung des Bauvorhabens erwächst. 

  § 43. (1) Vor Erteilung der Baugenehmigung darf m it Bauarbeiten 
nicht begonnen werden. 
  (2) In der Baugenehmigung ist eine angemessene, h öchstens jedoch 
zweijährige Frist vorzuschreiben, innerhalb welcher  der Bau 
auszuführen ist. Die Behörde kann auf rechtzeitig g estellten Antrag  
diese Frist verlängern, sofern Sicherheitsinteresse n dem nicht 
entgegen stehen. Wird die Frist ohne zwingende Grün de nicht 
eingehalten, so hat die Behörde die Baugenehmigung für erloschen zu  
erklären. 

  § 44. Die Behörde kann im Baugenehmigungsbescheid  die Durchführung  
eines Probebetriebes anordnen. Dieser Probebetrieb hat ohne 
Beförderung von Fahrgästen zu erfolgen; Umfang und Dauer des 
Probebetriebes wird durch die Behörde bestimmt. 

  § 45. Das Seilbahnunternehmen hat, sofern nicht d ie 
Voraussetzungen gemäß § 18 vorliegen, zur Koordinat ion, Leitung und  
Beaufsichtigung der Ausführung des Bauvorhabens ein e befugte Person  
als Bauleiter zu bestellen und diesen der Behörde v or Beginn der 
Bauarbeiten bekannt zu geben. 

                         Betriebsbewilligung 
 
  § 46. Sofern es sich nicht um die Neuerrichtung e iner Seilbahn 
handelt, kann mit der Baugenehmigung die Bewilligun g zur 
Inbetriebnahme der antragsgegenständlichen Infrastr uktur, von 
Teilsystemen oder von Sicherheitsbauteilen verbunde n werden, wenn  
dagegen vom Standpunkt der Sicherheit und Ordnung d es 
Seilbahnbetriebes und Seilbahnverkehrs keine Bedenk en bestehen. 

  § 47. Sofern nicht schon eine Betriebsbewilligung  gemäß § 46 
erteilt wurde, hat das Seilbahnunternehmen deren Er teilung unter  
Bekanntgabe des Fertigstellungszustandes und der no ch 
durchzuführenden Maßnahmen bei der Behörde zu beant ragen. 

  § 48. (1) Die Behörde kann die Betriebsbewilligun g ohne 
Durchführung eines Ortsaugenscheines erteilen, wenn  die dem Antrag 
zugrundeliegende Infrastruktur, Teilsysteme oder Si cherheitsbauteile  
unter der Leitung einer gemäß § 20 verzeichneten Pe rson ausgeführt 
wurden, der Wirkungsbereich anderer Wissensbereiche , wie Hochbau, 
Brandschutz, Sanitätspolizei oder Rechte und Intere ssen Dritter, 
deren Zustimmung nicht bereits vorliegt, nicht berü hrt werden, 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen nicht entgegenstehen  und vom 
Standpunkt der Sicherheit und Ordnung des Seilbahnb etriebes und 
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Seilbahnverkehrs keine Bedenken bestehen. 
  (2) Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 nicht  vor, hat die 
Behörde die Betriebsbewilligung nach Durchführung e ines 
Ortsaugenscheines oder im Rahmen einer mündlichen V erhandlung, 
allenfalls unter Aufnahme von Nebenbestimmungen (Au flagen und 
Bedingungen), zu erteilen, wenn vom Standpunkt der Sicherheit und 
Ordnung des Seilbahnbetriebes und Seilbahnverkehrs dagegen keine 
Bedenken bestehen. Dem Verfahren sind die für erfor derlich 
erachteten Sachverständigen und Behörden, deren Wis sensgebiete 
einschließlich des Arbeitnehmerschutzes berührt wer den, beizuziehen.  
  (3) Werden im Rahmen von Betriebsbewilligungsverf ahren, die durch 
den Landeshauptmann geführt werden, hinsichtlich vo n 
Sicherheitsbauteilen oder Teilsystemen Abweichungen  gegenüber dem 
Baugenehmigungsbescheid festgestellt, ist das Einve rnehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo gie herzustellen,  
sofern diesem die Prüfung des Bauentwurfes oblag. 

                    Überprüfung bestehender Anlagen  
 
  § 49. (1) Öffentliche Seilbahnen sind zumindest i n fünfjährigen 
Abständen in seilbahntechnischer, elektrotechnische r, 
sicherungstechnischer und betrieblicher Hinsicht du rch das 
Seilbahnunternehmen auf seine Kosten einer Überprüf ung durch hiefür 
akkreditierte Seilbahnüberprüfungsstellen zu unterz iehen. 
  (2) Nicht öffentliche Seilbahnen sind zumindest i n zehnjährigen 
Abständen in seilbahntechnischer, elektrotechnische r, 
sicherungstechnischer und betrieblicher Hinsicht du rch das 
Seilbahnunternehmen auf seine Kosten einer Überprüf ung durch hiefür 
akkreditierte Seilbahnüberprüfungsstellen zu unterz iehen. Weiters 
sind in fünfjährigen Abständen im angeführten Umfan g Überprüfungen 
durch hiefür geeignete fachkundige Personen, wie Be triebsleiter oder  
Betriebsleiter-Stellvertreter von öffentlichen Seil bahnen, die über 
ein Betriebsleiterpatent und über Erfahrungen beim Betrieb von 
Schleppliften im Ausmaß von zumindest drei aufeinan derfolgenden 
Wintersaisonen verfügen, durchzuführen, sofern dies e Überprüfung 
nicht ebenfalls durch eine akkreditierte Seilbahnüb erprüfungsstelle 
erfolgt. 
  (3) Die Bestimmungen der Betriebsvorschriften übe r die Vornahme 
von Hauptuntersuchungen bleiben davon unberührt. 
  (4) Nähere Bestimmungen über Art und Umfang der Ü berprüfungen 
gemäß Abs. 1 und 2 werden durch den Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie mit Verordnung festgeleg t 
(Seilbahnüberprüfungs-Verordnung). 

  § 50. Die zur Erteilung der Betriebsbewilligung z uständige Behörde  
kann zur Feststellung der ordnungsgemäßen Erhaltung  einer Seilbahn 
auf Kosten des Seilbahnunternehmens zusätzliche Übe rprüfungen, auch 
unter Beiziehung von Sachverständigen aller in Betr acht kommenden 
Fachrichtungen, selbst durchführen oder solche zusä tzlichen 
Überprüfungen durch akkreditierte Seilbahnüberprüfu ngsstellen oder 
sonstige Sachverständige aller in Betracht kommende n Fachbereiche 
veranlassen. Sofern diese    Überprüfungen im Umfan g der 
Seilbahnüberprüfungs-Verordnung erfolgen, ersetzen sie diese. 

  § 51. (1) Das Seilbahnunternehmen hat auf seine K osten zumindest 
in fünfjährigen Abständen die Seilbahnanlage im Hin blick auf 
Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes sowie der Einrichtungen zur  
Brandbekämpfung durch hiefür facheinschlägig ausgeb ildete Stellen 
einer Überprüfung zu unterziehen. Dabei festgestell te Mängel sind 
durch das Seilbahnunternehmen zu beheben; erforderl ichenfalls hat 
die Behörde hierüber mit Bescheid zu entscheiden. W erden Mängel 
festgestellt, deren Behebung eine Genehmigung nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes voraussetzt, ist ein entsprec hender Antrag der  
Behörde umgehend vorzulegen. 
  (2) Bei zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses  Bundesgesetzes 
bestehenden Seilbahnen hat die erste derartige Über prüfung bis 1. 
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November 2004 zu erfolgen, sofern nicht durch die B ehörde einem 
begründeten Antrag um Verlängerung dieser Frist sta ttgegeben wird. 

                               Abtragung 
 
  § 52. (1) Abtragungen, welche im Rahmen eines Zu-  oder Umbaus 
erfolgen, werden im Rahmen der Erteilung der Baugen ehmigung für den 
Zu- oder Umbau von der Behörde mitbeurteilt. Für al le anderen 
Abtragungen sind der Behörde Unterlagen vorzulegen,  aus denen die 
geplanten Abtragungsmaßnahmen ersichtlich sind. Die  Behörde erteilt 
für die Abtragung eine Bewilligung bzw. ordnet dies e an, 
gegebenenfalls unter Vorschreibung von ergänzenden Maßnahmen. 
  (2) Für den Fall der gänzlichen und dauernden Bet riebseinstellung 
hat der Landeshauptmann zu entscheiden, ob und welc he Teile der 
Seilbahnanlage zu beseitigen sind sowie ob weitere Maßnahmen 
erforderlich sind. Dabei ist auf öffentliche Intere ssen, 
insbesondere Belange der öffentlichen Sicherheit, B edacht zu nehmen.  
Die Kosten für die Abtragungsmaßnahmen hat das Seil bahnunternehmen, 
ein allfälliger Rechtsnachfolger oder die Konkursma sse zu tragen. 

  § 52a. Die näheren Voraussetzungen für das Wieder aufstellen werden  
durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation un d Technologie 
durch Verordnung festgelegt. 

                              Abschnitt 5 
                          Anrainerbestimmungen 
 
  § 53. Die Errichtung seilbahnfremder Anlagen jede r Art durch das 
Seilbahnunternehmen oder Dritte in einer Entfernung  bis zwölf Meter  
beiderseits des äußeren Seilstranges, bei Standseil bahnen bis zwölf  
Meter beiderseits der äußeren Schienen, sowie bis z wölf Meter von 
jedem Stationsobjekt ist verboten (Bauverbotsbereic h). 

  § 54. Die Behörde kann Ausnahmen vom Bauverbot er teilen, soweit 
dies mit der Sicherheit und Ordnung des Seilbahnbet riebes und 
Seilbahnverkehrs vereinbar ist. Eine solche Bewilli gung ist nicht 
erforderlich, wenn es über die Errichtung der seilb ahnfremden 
Anlagen zwischen dem Seilbahnunternehmen und dem An rainer zu einer 
Einigung gekommen ist und die Sicherheit und Ordnun g des 
Seilbahnbetriebes und Seilbahnverkehrs durch das Se ilbahnunternehmen  
bestätigt wird. 

  § 55. In der Umgebung von Seilbahnanlagen ist die  Errichtung von 
Bauwerken oder anderen Anlagen und die Vornahme son stiger Handlungen  
durch das Seilbahnunternehmen oder Dritte verboten,  durch die der 
Bestand der Seilbahn oder ihr Zugehör oder die rege lmäßige oder 
sichere Betriebsführung gefährdet wird (Gefährdungs bereich) und 
geeignete Schutzmaßnahmen zur Ausschaltung dieser G efährdung nicht 
möglich sind. Ein verbotswidriger Zustand ist der B ehörde durch das 
Seilbahnunternehmen bekannt zu geben, welche die Be seitigung dieses 
Zustandes anzuordnen hat. 

  § 56. (1) Wenn im Gefährdungsbereich Bauwerke ode r andere Anlagen  
errichtet oder Stoffe, die explosiv oder brennbar s ind, gelagert 
oder verarbeitet werden sollen, durch die der Seilb ahnbetrieb oder 
Seilbahnverkehr gefährdet werden könnte, so ist vor  Bauausführung 
oder Lagerung oder Verarbeitung eine Bewilligung de r Behörde 
einzuholen. Die Bewilligungspflicht entfällt, wenn es sich um ein 
Bauwerk oder um eine andere Anlage handelt, für die  nach einer 
anderen bundesgesetzlichen oder landesgesetzlichen Vorschrift eine 
Bewilligung erteilt wurde, das Seilbahnunternehmen in diesem 
Verfahren Partei- oder Beteiligtenstellung hatte un d dessen 
allfälligen Einwendungen hinsichtlich einer Gefährd ung des 
Seilbahnbetriebes Rechnung getragen wurde. 
  (2) Innerhalb des Gefährdungsbereiches durch Natu rereignisse (wie  
Lawinen, Erdrutsch, natürlicher Pflanzenbewuchs) ei ngetretene 
Gefährdungen der Seilbahn sind vom Seilbahnunterneh men zu 
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beseitigen. Wenn der über Grund und Boden Verfügung sberechtigte 
seine Zustimmung verweigert, hat ihm die Behörde au f Antrag des 
Seilbahnunternehmens die Duldung der Beseitigung au fzutragen. 

                              Abschnitt 6 
                  Sicherheitsanalyse, Sicherheitsbe richt 
 
  § 57. (1) Für jede geplante Seilbahnanlage sowie für jeden Umbau 
von Sicherheitsbauteilen, von Teilsystemen oder der  Infrastruktur 
ist, sofern nicht die Voraussetzungen gemäß § 18 Ab s. 1 Z 1 und 2 
vorliegen, im Auftrag des Seilbahnunternehmens oder  seines 
Bevollmächtigten eine Sicherheitsanalyse durchzufüh ren, bei der alle  
im Einzelfall in Betracht kommenden sicherheitsrele vanten Aspekte 
des Systems und seiner Umgebung im Rahmen der Planu ng, der 
Ausführung und der Inbetriebnahme berücksichtigt un d anhand der 
bisherigen Erfahrungen alle Risiken ermittelt werde n, die während 
des Betriebes auftreten können. 
  (2) Sicherheitsanalysen sind unter Berücksichtigu ng von Art und 
Umfang des Bauvorhabens für die Bereiche Seilbahnte chnik, 
Elektrotechnik, Sicherungstechnik, Brandschutz, Hoc hbau, Geologie 
und Arbeitnehmerschutz sowie für sonstige den örtli chen 
Gegebenheiten entsprechende Gefährdungsbilder durch zuführen. 

  § 58. (1) Bei der Sicherheitsanalyse ist jeder ge planten 
Betriebsart Rechnung zu tragen. Die Sicherheitsanal yse muss nach 
einer anerkannten oder feststehenden Methode durchg eführt werden, 
wobei der Stand der Technik und die Komplexität der  Anlage zu 
berücksichtigen sind. Durch die Sicherheitsanalyse muss auch 
sichergestellt werden, dass bei Planung und Ausführ ung das örtliche 
Umfeld und die ungünstigsten Bedingungen berücksich tigt werden. 
  (1a) Bei Umbauten ist in der Sicherheitsanalyse d er Stand der 
Technik zu beachten, soweit dies zur Erfüllung der grundlegenden 
Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 2000/9 /EG erforderlich 
ist. Soweit es sich nicht um einen generellen Umbau  handelt, können 
bei Umbauten jener öffentlicher Seilbahnen, welche vor dem 3.5.2004 
genehmigt bzw. errichtet wurden, als Grundlage jene  Regelwerke und 
Nachweisverfahren, welche unmittelbar vor dem In-Kr aft-Treten dieses  
Bundesgesetzes für den umzubauenden Bauteil angewen det worden sind, 
herangezogen werden, es sei denn, dass gesetzliche Bestimmungen 
etwas anderes vorsehen. 
  (2) Die Sicherheitsanalyse erstreckt sich insbeso ndere auch auf 
die Sicherheitseinrichtungen und deren Wirkung auf die Seilbahn und 
die dabei eingesetzten Teilsysteme; damit wird bezw eckt, dass diese 
Sicherheitseinrichtungen 
  1. entweder beim ersten Anzeichen einer Störung o der einen 
     Ausfalls reagieren können, um dann in einem di e Sicherheit 
     gewährleistenden Zustand, in einer ausfallsich eren Betriebsart 
     oder im Zwangshalt zu bleiben, oder 
  2. redundant sind und überwacht werden oder 
  3. so ausgelegt sind, dass die Wahrscheinlichkeit  ihres Ausfalls 
     berechnet werden kann und sie einen Standard a ufweisen, der den  
     vorgegebenen Kriterien für Sicherheitseinricht ungen 
     gleichwertig ist. 

  § 59. Die Sicherheitsanalysen führen zur Erstellu ng eines 
Verzeichnisses der Risiken und Gefahrensituationen und zur 
Festlegung einer Liste der Sicherheitsbauteile. Das  Ergebnis der 
Sicherheitsanalyse ist in einem Sicherheitsbericht zusammenzufassen,  
in dem die geplanten Maßnahmen zur Behebung von Ris iken und 
Gefahrensituationen anzuführen sind. 

  § 60. (1) Zur Erstellung des Sicherheitsberichtes  sind 
ausschließlich Personen oder Stellen heranzuziehen,  die im 
Verzeichnis des Bundesministers für Verkehr, Innova tion und 
Technologie gemäß § 14 Abs. 3 Z 11 für diesen Zweck  eingetragen 
sind. Sie müssen die in Betracht kommenden einschlä gigen Normen 
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berücksichtigen und anwenden. Der Sicherheitsberich t ist eine 
öffentliche Urkunde, in der auch die Einhaltung der  grundlegenden 
Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 2000/9 /EG zu bestätigen  
ist. 
  (2) Bei Neuerrichtungen und Zubauten ist weiters der Stand der 
Technik zu bestätigen. 
  (3) Bei Umbauten hat der Sicherheitsbericht den S tand der Technik 
zu beachten, soweit dessen Einhaltung zur Erfüllung  der 
grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Ric htlinie 2000/9/EG  
erforderlich ist. Bei Umbauten jener Seilbahnen, we lche vor dem 
3.5.2004 genehmigt bzw. errichtet wurden, können al s Grundlage jene 
Regelwerke und Nachweisverfahren, welche unmittelba r vor dem 
In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes für den umzub auenden Bauteil 
angewendet worden sind, herangezogen werden. 

                              Abschnitt 7 
                          Sicherheitsbauteile 
 
  § 61. (1) Sicherheitsbauteile dürfen nur in Verke hr gebracht 
werden, wenn sie dazu beitragen, dass Seilbahnanlag en, in die sie 
eingebaut werden, die grundlegenden Anforderungen g emäß § 11 
erfüllen. Sie dürfen weiters nur in Betrieb genomme n werden, wenn 
sie dazu beitragen, dass Seilbahnanlagen, in die si e eingebaut 
werden, die Sicherheit und Gesundheit von Personen und Gütern bei 
sachgemäßem Einbau und sachgemäßer Wartung sowie be stimmungsgemäßem  
Betrieb nicht gefährden können. 
  (2) Zur Beurteilung, ob die grundlegenden Anforde rungen erfüllt 
sind, sind im Regelfall europäische Spezifikationen  heranzuziehen. 
Liegen solche nicht vor, sind nationale technische Vorschriften und  
Normen heranzuziehen, sofern diese den grundlegende n Anforderungen 
gemäß § 11 nicht entgegenstehen. 

  § 62. Vor dem In-Verkehr-Bringen eines Sicherheit sbauteiles muss  
der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansäss iger 
Bevollmächtigter 
  1. den Sicherheitsbauteil einem Konformitätsbewer tungsverfahren 
     gemäß den in §§ 63 bis 66 festgelegten Anforde rungen 
     unterziehen sowie 
  2. das CE-Konformitätskennzeichen auf dem Sicherh eitsbauteil 
     anbringen und eine EG-Konformitätserklärung au f der Grundlage  
     der im Beschluss 93/465/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 über 
     die in den technischen Harmonisierungsrichtlin ien zu 
     verwendenden Module für die verschiedenen Phas en der 
     Konformitätsbewertungsverfahren und die Regeln  für die 
     Anbringung und Verwendung der CE-Konformitätsk ennzeichnung 
     (Amtsblatt Nr. L 220 vom 30. August 1993) auss tellen. Die 
     Module gemäß Anhang V der Richtlinie 2000/9/EG  werden als 
     gleichwertig angesehen und können vom Herstell er nach Wahl 
     verwendet werden. 

  § 63. Das Konformitätsbewertungsverfahren für Sic herheitsbauteile  
wird auf Antrag des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft 
ansässigen Bevollmächtigten durch eine von ihm ausg ewählte Benannte  
Stelle durchgeführt. 

  § 64. Falls Sicherheitsbauteile auch unter andere  Richtlinien 
fallen, in denen die CE-Konformitätskennzeichnung v orgesehen ist, so  
besagt die CE-Kennzeichnung, dass von der Konformit ät der 
Sicherheitsbauteile auch mit den Anforderungen dies er anderen 
Richtlinien auszugehen ist. 

  § 65. Ist weder der Hersteller noch sein in der G emeinschaft 
ansässiger Bevollmächtigter den Verpflichtungen gem äß §§ 61 bis 64  
nachgekommen, so obliegen diese derjenigen natürlic hen oder 
juristischen Person, die den Sicherheitsbauteil in Verkehr bringt.  
Die gleichen Verpflichtungen gelten für denjenigen,  der 
Sicherheitsbauteile für den eigenen Gebrauch herste llt. 
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  § 66. Die EG-Konformitätserklärung und die beigef ügten technischen  
Unterlagen müssen datiert und unterzeichnet sein. D ie Erklärung muss  
in deutscher Sprache abgefasst sein und folgende An gaben enthalten: 
  1. Fundstellen der zu Grunde gelegten Richtlinien ; 
  2. Name, Firma und vollständige Anschrift des Her stellers oder 
     seines in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmä chtigten; im Fall  
     des Bevollmächtigten auch Name, Firma und voll ständige 
     Anschrift des Herstellers; 
  3. Beschreibung des Bauteiles (Marke, Type); 
  4. das für die Konformitätserklärung angewandte V erfahren; 
  5. alle einschlägigen Bestimmungen, die der Baute il erfüllen muss,  
     insbesondere die Verwendungsbedingungen; 
  6. Name und Anschrift der Benannten Stelle, die b eim 
     Konformitätsverfahren mitgewirkt hat sowie Dat um der 
     EG-Prüfbescheinigung und gegebenenfalls Gültig keitsdauer und 
     Bedingungen der Bescheinigung; 
  7. die Fundstellen der zugrunde gelegten europäis chen oder, falls 
     nicht vorhanden, nationalen Spezifikationen; 
  8. Angaben zu der Person, die bevollmächtigt ist,  die Erklärung 
     für den Hersteller oder seinen in der Gemeinsc haft ansässigen 
     Bevollmächtigten rechtsverbindlich zu unterzei chnen. 

                              Abschnitt 8 
                              Teilsysteme 
 
  § 67. (1) Teilsysteme dürfen nur in Verkehr gebra cht werden, wenn 
sie dazu beitragen, dass Seilbahnen, in die sie ein gebaut werden, 
die grundlegenden Anforderungen erfüllen. Sie dürfe n weiters nur in 
Betrieb genommen werden, wenn sie dazu beitragen, d ass 
Seilbahnanlagen, in die sie eingebaut werden, die S icherheit und 
Gesundheit von Personen und Gütern bei sachgemäßem Einbau und 
sachgemäßer Wartung sowie bestimmungsgemäßem Betrie b nicht gefährden  
können. 
  (2) Zur Beurteilung, ob die grundlegenden Anforde rungen erfüllt 
sind, sind im Regelfall europäische Spezifikationen  heranzuziehen. 
Liegen solche nicht vor, sind nationale technische Vorschriften und 
Normen heranzuziehen, sofern diese den grundlegende n Anforderungen 
gemäß § 11 nicht entgegenstehen. 

  § 68. Die EG-Prüfung der Teilsysteme wird im Auft rag des 
Herstellers oder seines in der Gemeinschaft ansässi gen 
Bevollmächtigten oder, sofern ein solcher nicht vor handen ist, im 
Auftrag derjenigen natürlichen oder juristischen Pe rson, die das 
Teilsystem in Verkehr bringt, durch eine Benannte S telle 
durchgeführt, welche der Hersteller oder sein Bevol lmächtigter oder 
diese Person zu diesem Zweck ausgewählt hat. Die 
EG-Konformitätserklärung wird vom Hersteller oder s einem 
Bevollmächtigten oder dieser Person auf der Grundla ge der EG-Prüfung  
ausgestellt. 

  § 69. Die Benannte Stelle, welche die EG-Prüfbesc heinigung 
ausstellt, hat auch die beizufügenden technischen U nterlagen 
anzufordern und zusammenzustellen. Diese Unterlagen  müssen alle 
notwendigen Dokumente über die Merkmale des Teilsys tems sowie 
gegebenenfalls sämtliche Dokumente enthalten, mit d enen die 
Konformität von Sicherheitsbauteilen nachgewiesen w ird. Ferner 
müssen alle Unterlagen enthalten sein, in denen Bet riebsbedingungen  
und Betriebsbeschränkungen festgelegt sind und Hinw eise im Hinblick  
auf die Instandhaltung gegeben werden. 

  § 70. (1) Die EG-Konformitätserklärung und die be igefügten 
technischen Unterlagen müssen datiert und unterzeic hnet sowie in 
deutscher Sprache abgefasst sein. 
  (2) Die Erklärung hat folgende Angaben zu enthalt en: 
   1. Fundstellen der zu Grunde gelegten Richtlinie n; 
   2. Name und Anschrift des Auftraggebers für die EG-Prüfung; 
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   3. Beschreibung des Teilsystems; 
   4. Name und Anschrift der Benannten Stelle, die die EG-Prüfung 
      vorgenommen hat; 
   5. sämtliche einschlägigen Bestimmungen, die das  Teilsystem 
      erfüllen muss, insbesondere etwaige Betriebsb edingungen oder 
      Betriebsbeschränkungen; 
   6. das Ergebnis der EG-Prüfung (EG-Prüfbescheini gung); 
   7. Angaben zu jener Person, die bevollmächtigt i st, die 
      EG-Konformitätserklärung für den Hersteller, seinen 
      Bevollmächtigten oder, sofern ein solcher nic ht vorhanden ist,  
      für diejenige natürliche oder juristische Per son, die das 
      Teilsystem in Verkehr bringt, rechtsverbindli ch zu 
      unterzeichnen. 

  § 71. Das Verfahren zur Konformitätsbewertung von  Teilsystemen ist  
gemäß den in §§ 68 bis 70 festgelegten Anforderunge n durchzuführen. 

                                 Abschnitt 9 
                               Benannte Stellen 
 
  § 72. (1) Für die in den Abschnitten 7 und 8 vorg esehenen 
Prüfungen und Bewertungen sind 
  1. vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und  Technologie der 
     Europäischen Kommission und den Mitgliedstaate n der 
     Europäischen Union Benannte Stellen, die für d iese Prüfungen 
     und Bewertungen auf Grund des Akkreditierungsg esetzes, BGBl. 
     Nr. 468/1992, bei Anwendung der Module D und H  auch als 
     Zertifizierungsstelle, akkreditiert sind oder 
  2. Benannte Stellen von anderen Mitgliedstaaten, die der 
     Europäischen Kommission gemäß Artikel 16 Abs. 1 der 
     Richtlinie 2000/9/EG gemeldet und im Amtsblatt  der Kommission 
     veröffentlicht wurden, 
heranzuziehen. 
  (2) Für die Benennung der Stellen sind folgende w eitere Kriterien 
zu berücksichtigen, sofern diese nicht bereits auf Grund des 
Akkreditierungsgesetzes im Akkreditierungsverfahren  zu 
berücksichtigen waren: 
  1. die Benannte Stelle, ihr Leiter und das mit de r Durchführung 
     der Prüfungen beauftragte Personal dürfen wede r mit dem Urheber  
     des Entwurfes, dem Hersteller, dem Lieferanten  oder demjenigen,  
     der die zu prüfenden Sicherheitsbauteile oder Teilsysteme 
     einbaut, identisch noch Bevollmächtigter einer  dieser Personen 
     oder derjenigen natürlichen oder juristischen Personen sein, 
     die diese Sicherheitsbauteile oder Teilsysteme  in Verkehr 
     gebracht haben; 
  2. die Benannte Stelle, ihr Leiter und das mit de r Durchführung 
     der Prüfung beauftragte Personal darf weder un mittelbar noch 
     als Bevollmächtigter an der Planung, an der He rstellung, am 
     Bau, am Vertrieb, an der Instandhaltung oder d em Einsatz dieser  
     Sicherheitsbauteile oder Teilsysteme beteiligt  sein. Die 
     Möglichkeit eines Austausches technischer Info rmationen 
     zwischen dem Hersteller und der Benannten Stel le ist dadurch 
     nicht ausgeschlossen; 
  3. die Benannte Stelle und das mit der Prüfung be auftragte 
     Personal muss die Prüfung mit höchster berufli cher Integrität 
     und größter technischer Kompetenz durchführen und unabhängig 
     von jeder Einflussnahme, vor allem finanzielle r Art, auf ihre 
     Beurteilung oder die Ergebnisse ihrer Prüfung sein, 
     insbesondere frei von jeder Einflussnahme seit ens Personen oder  
     Personengruppen, die an den Ergebnissen der Pr üfungen 
     interessiert sind; 
  4. das mit den Prüfungen beauftragte Personal mus s über 
     a) eine für die Tätigkeit einschlägige technis che und 
        berufliche Ausbildung verfügen; 
     b) ausreichende Kenntnis der Vorschriften für die 
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        durchzuführenden Prüfungen und eine ausreic hende praktische 
        Erfahrung auf diesem Gebiet, insbesondere e ingehende 
        Kenntnis im Bereich der österreichischen un d europäischen 
        Normung sowie eingehende Kenntnisse der für  Seilbahnen sonst  
        in Betracht kommenden Vorschriften besitzen ; 
     c) die erforderliche Eignung für die Abfassung  der 
        Bescheinigungen, Protokolle und Berichte, d ie notwendig 
        sind, um die Durchführung der Prüfungen zu bescheinigen, 
        aufweisen; 
  5. die Höhe der Entlohnung jedes Prüfers darf sic h weder nach der 
     Zahl der von ihm durchgeführten Prüfungen noch  nach den 
     Ergebnissen dieser Prüfungen richten; 
  6. die Benannte Stelle muss eine Haftpflichtversi cherung 
     abschließen; 
  7. das Personal ist, ausgenommen gegenüber den zu ständigen 
     Behörden desjenigen Mitgliedstaates, in dem es  seine Tätigkeit 
     ausübt, durch das Berufsgeheimnis in Bezug auf  alles verbunden,  
     wovon es bei der Durchführung seiner Aufgaben im Rahmen seiner 
     Tätigkeit Kenntnis erhält; 
  8. die Benannte Stelle muss über das Personal ver fügen und die 
     Mittel besitzen, die zur angemessenen Erfüllun g der mit der 
     Durchführung der Prüfungen verbundenen technis chen und 
     administrativen Aufgaben erforderlich sind; si e muss außerdem 
     Zugang zu den für außerordentliche Prüfungen e rforderlichen 
     Geräten haben. 
  (3) Einzelheiten zu Art und Umfang der Notifizier ung sowie zur 
Koordination und zu Pflichten von Benannten Stellen  können, 
insbesondere nach Maßgabe europäischer oder interna tionaler 
Vorgaben, durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie festgelegt werden. 

  § 73. Die Benannte Stelle hat dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie auf Anfrage alle Informa tionen und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für eine Ü berprüfung der 
Einhaltung der Vorschriften für Benannte Stellen er forderlich sind.  

  § 74. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
hat die Benennung einer Stelle zurückzuziehen, wenn  diese die in 
§ 72 festgelegten Anforderungen nicht mehr erfüllt.  Hievon sind die  
Europäische Kommission und die übrigen Mitgliedstaa ten unverzüglich  
zu unterrichten. 

                             Abschnitt 10 
                     CE-Konformitätskennzeichnung 
 
  § 75. Die CE-Konformitätskennzeichnung ist auf de m 
Sicherheitsbauteil deutlich sichtbar anzubringen od er, falls dies  
nicht möglich ist, auf einem mit diesem Bauteil fes t verbundenen 
Etikett. 

  § 76. Die Anbringung von Kennzeichnungen auf Sich erheitsbauteilen,  
durch die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und des  Schriftbildes 
der CE-Konformitätskennzeichnung irre geführt werde n könnten, ist 
unzulässig. Andere Kennzeichnungen dürfen angebrach t werden, sofern 
die Sichtbarkeit und Lesbarkeit der CE-Konformitäts kennzeichnung 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

  § 77. Die Form der CE-Kennzeichnung hat dem Anhan g IX der  
Richtlinie 2000/9/EG zu entsprechen. 

                             Abschnitt 11 
                           Spezifikationen 
 
  § 78. (1) Die Fundstellen der europäischen Spezif ikationen werden 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröff entlicht. 
  (2) Die Fundstellen der einzelstaatlichen Normen,  mit denen die 
harmonisierten europäischen Normen umgesetzt werden , werden durch 

Seite 17 von 24BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

05.03.2008http://ris.bka.intra.gv.at/taweb-cgi/taweb



den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Tech nologie in 
geeigneter Weise veröffentlicht, ebenso die bestehe nden nationalen 
Normen und technischen Spezifikationen, die für die  sachgerechte 
Umsetzung der grundlegenden Anforderungen als wicht ig oder hilfreich  
erachtet werden. 

  § 79. Spezifikationen zur Vervollständigung der e uropäischen  
Spezifikationen oder anderer Normen dürfen in keine m Fall der 
Erfüllung der grundlegenden Anforderungen entgegens tehen. 

  § 80. Besteht die Auffassung, dass die europäisch en 
Spezifikationen den grundlegenden Anforderungen nic ht in vollem 
Umfang entsprechen, ist durch den Bundesminister fü r Verkehr, 
Innovation und Technologie der Seilbahnausschuss de r Europäischen  
Kommission unter Darlegung der Gründe zu befassen. 

                             Abschnitt 12 
                   Betriebsleiter, Betriebspersonal  
 
  § 81. (1) Das Seilbahnunternehmen hat für jede Se ilbahn einen 
verantwortlichen Betriebsleiter zu bestellen, der g emäß den 
Bestimmungen der Betriebsvorschrift für die Aufrech terhaltung von 
Sicherheit und Ordnung des Seilbahnbetriebes und Se ilbahnverkehrs 
verantwortlich ist. Die Verantwortung der Organe de s 
Seilbahnunternehmens bleibt davon unberührt. Für de n Betriebsleiter 
sind mindestens ein, höchstens jedoch drei 
Betriebsleiter-Stellvertreter je Seilbahn zu bestel len. 
  (2) Die Bestellung eines gemeinsamen verantwortli chen 
Betriebsleiters oder Betriebsleiter-Stellvertreters  für mehrere 
Seilbahnen ist zulässig. Bei der Diensteinteilung h at das 
Seilbahnunternehmen darauf zu achten, dass der dien sthabende 
Betriebsleiter die von ihm betreuten Seilbahnen in angemessener Zeit  
vom jeweiligen Standort aus erreichen kann. 
  (3) Die Behörde kann die Bestellung eines Betrieb sleiters oder 
Betriebsleiter-Stellvertreters bescheidmäßig unters agen, wenn die 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2, gemäß § 82 Abs.  1, gemäß § 84 
oder der Verordnung gemäß § 82 Abs. 2 nicht gegeben  sind. 

  § 82. (1) Als verantwortlicher Betriebsleiter ode r 
Betriebsleiter-Stellvertreter darf nur bestellt wer den, wer ein 
Betriebsleiterpatent besitzt, das für das betreffen de Seilbahnsystem  
gemäß § 2 gültig ist. 
  (2) Das Verfahren zur Erlangung eines Betriebslei terpatentes wird 
durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation un d Technologie 
durch Verordnung festgelegt. Der Bundesminister für  Verkehr, 
Innovation und Technologie stellt die Betriebsleite rpatente aus und 
führt hierüber ein Verzeichnis. 

  § 83. (1) Die Bestellung eines verantwortlichen B etriebsleiters 
oder eines Betriebsleiter-Stellvertreters ist der B ehörde zur 
Kenntnis zu bringen. 
  (2) Wenn sich in der Folgezeit Bedenken hinsichtl ich der 
Verlässlichkeit oder Eignung des verantwortlichen B etriebsleiters 
oder eines Betriebsleiter-Stellvertreters ergeben, hat das 
Seilbahnunternehmen diesen unverzüglich von seiner Funktion zu 
entheben und die Behörde hievon in Kenntnis zu setz en. 
  (3) Der Widerruf eines Betriebsleiterpatentes ist  unabhängig von  
der jeweiligen Behördenzuständigkeit durch den Bund esminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie zu veranlassen.  Ein derartiger  
Widerruf kann durch den Bundesminister für Verkehr,  Innovation und  
Technologie auch von Amts wegen erfolgen, wenn er K enntnis vom 
Wegfall der Voraussetzungen, wie Verlässlichkeit od er Eignung, 
erhält. 

  § 84. Die regelmäßige Übernahme der Tätigkeit ein es 
verantwortlichen Betriebsleiters oder eines 
Betriebsleiter-Stellvertreters durch den Vorstand o der 
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Geschäftsführer eines Seilbahnunternehmens ist unzu lässig. Eine 
lediglich befristete Übernahme dieser Tätigkeit ist  zulässig, sofern  
dieses Organ des Seilbahnunternehmens über das erfo rderliche 
Betriebsleiterpatent verfügt. 

  § 85. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
legt im Rahmen der gemäß § 82 Abs. 2 zu erlassenden  Verordnung fest,  
welche Voraussetzungen das Betriebspersonal einschl ießlich des 
Betriebsleiters und der Betriebsleiter-Stellvertret er hinsichtlich 
Verlässlichkeit und Eignung zu erfüllen hat und inw iefern bis zur 
Erlassung dieser Verordnung nach der bisherigen Rec htslage erteilte 
Genehmigungen als mit Betriebsleiterpatenten gleich wertig 
anzuerkennen sind. 

                             Abschnitt 13 
                       Betriebliche Bestimmungen 
 
  § 86. (1) Das Seilbahnunternehmen hat auf Grundla ge des durch den  
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo gie erstellten 
Rahmenentwurfes das Verhalten und die Pflichten des  
Betriebspersonals zu regeln (Betriebsvorschrift). 
  (2) Die Betriebsvorschrift und deren Änderungen u nd Ergänzungen 
bedürfen der Genehmigung durch die Behörde. 

  § 87. (1) Das Seilbahnunternehmen hat Beförderung sbedingungen zu 
erstellen, in denen unter anderem zu regeln ist, da ss die 
Seilbahnbenützer den dienstlichen Anordnungen des B etriebspersonals  
Folge zu leisten haben, wie sie sich bei Benützung der Seilbahn zu 
verhalten haben und welche Folgen sich aus einer Mi ssachtung der 
Beförderungsbedingungen ergeben. 
  (2) Die für die Sicherheit der Fahrgäste maßgebli chen, durch den 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo gie festgelegten  
Bestimmungen sind in die Beförderungsbedingungen au fzunehmen. 
  (3) Die Beförderungsbedingungen sind der Behörde spätestens im 
Rahmen des Betriebsbewilligungsverfahrens zur Kennt nis zu bringen. 

  § 88. Die Beförderungsbedingungen sind beim jewei ligen 
Zugangsbereich der Seilbahn, die Tarife bei der jew eiligen  
Kartenverkaufsstelle, kundzumachen. 

  § 89. (1) Die Veräußerung lediglich der Infrastru ktur oder eines 
Teilsystems einer öffentlichen Seilbahn ist unzuläs sig. Die Verträge  
über die vorgesehene Veräußerung, Verpachtung oder Überlassung der 
Betriebsführung der gesamten Seilbahn sind der Behö rde zur Kenntnis 
zu bringen. Die Behörde hat zu prüfen, ob dadurch d ie Sicherheit und  
Ordnung des Seilbahnbetriebes oder Seilbahnverkehrs  beeinträchtigt 
ist oder sonstige öffentliche Interessen entgegenst ehen. 
  (2) Die Behörde ist berechtigt, für die Veräußeru ng, Verpachtung 
oder Überlassung der Betriebsführung aus Gründen de r Sicherheit und 
Ordnung oder öffentlicher Interessen Ergänzungen de r bezughabenden 
Verträge anzuordnen und bei Nichtdurchführung die V eräußerung, 
Verpachtung oder Überlassung der Betriebsführung zu  untersagen. 

  § 90. Auf Antrag des Seilbahnunternehmens hat die  Behörde die 
vorübergehende oder dauernde Einstellung einer öffe ntlichen Seilbahn  
zu bewilligen, wenn die Weiterführung dem Seilbahnu nternehmen auf 
Grund der wirtschaftlichen Situation nicht mehr zug emutet werden 
kann und eine Weiterführung durch ein anderes Unter nehmen nicht zu 
erwarten ist. Vor Entscheidung sind die Gemeinden a nzuhören, deren 
örtlicher Wirkungsbereich berührt wird. 

                             Abschnitt 14 
                            Schutzmaßnahmen 
 
  § 91. (1) Die Behörde hat die gänzliche oder teil weise Einstellung  
zu verfügen, wenn die Sicherheit des Seilbahnbetrie bes nicht mehr 
gegeben ist oder die begründete Annahme besteht, da ss die Sicherheit  
und Gesundheit von Personen gefährdet wird. 
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  (2) Der Betrieb darf nur mit Bewilligung durch di e Behörde und nur  
dann wieder aufgenommen werden, wenn die Sicherheit  und Ordnung des 
Seilbahnbetriebes und Seilbahnverkehrs gewährleiste t sind. Die 
Behörde hat erforderlichenfalls im Interesse der Si cherheit 
zusätzlich notwendige Auflagen zu treffen. 

  § 92. (1) Wird festgestellt, dass ein Sicherheits bauteil, der mit 
einer CE-Konformitätskennzeichnung versehen ist und  bestimmungsgemäß  
in Verkehr gebracht und verwendet wird, oder ein Te ilsystem, das mit  
der EG-Konformitätserklärung versehen ist und besti mmungsgemäß 
verwendet wird, die Sicherheit und Gesundheit von P ersonen und 
gegebenenfalls die Sicherheit von Gütern gefährden kann, sind durch 
den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Tech nologie alle 
Maßnahmen zu treffen, um den Anwendungsbereich dies es 
Sicherheitsbauteils oder dieses Teilsystems einzusc hränken oder 
seine Verwendung zu untersagen. 
  (2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation un d Technologie 
ist, sofern er nicht selbst diese Feststellungen tr ifft, seitens der  
Behörde oder derjenigen Stelle, die diese Feststell ung trifft, unter  
Angabe der Gründe davon unverzüglich in Kenntnis zu  setzen. Er 
unterrichtet die Europäische Kommission über die ge troffenen 
Maßnahmen, begründet die Entscheidung und hat anzug eben, ob die 
Nichtkonformität insbesondere 
  1. auf die Nichterfüllung der grundlegenden Anfor derungen; 
  2. auf die mangelhafte Anwendung der europäischen  Spezifikationen 
     oder 
  3. auf einen Mangel der europäischen Spezifikatio nen 
zurückzuführen ist. 

  § 93. (1) Erweist sich ein mit der CE-Konformität skennzeichnung 
versehener Sicherheitsbauteil als nicht konform, si nd geeignete 
Maßnahmen gegenüber demjenigen zu treffen, der die 
CE-Konformitätskennzeichnung auf dem Sicherheitsbau teil angebracht 
und die EG-Konformitätserklärung ausgestellt hat. D er Bundesminister  
für Verkehr, Innovation und Technologie unterrichte t hierüber die 
Europäische Kommission und die übrigen Mitgliedstaa ten. 
  (2) Erweist sich ein mit der EG-Konformitätserklä rung versehenes 
Teilsystem als nicht konform, sind in gleicher Weis e geeignete 
Maßnahmen gegenüber demjenigen zu treffen, der dies e Erklärung 
ausgestellt hat. 

  § 94. (1) Bei Feststellung, dass eine CE-Konformi tätskennzeichnung  
unberechtigterweise an einem Sicherheitsbauteil ang ebracht wurde, 
ist der Hersteller dieses Sicherheitsbauteils oder dessen in der 
Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter verpflicht et, dieses 
Sicherheitsbauteil in Einklang mit den Bestimmungen  für die CE- 
Konformitätskennzeichnung zu bringen und einen weit eren Verstoß 
dagegen zu unterbinden. 
  (2) Wird dies vom Hersteller oder seinem Bevollmä chtigten nicht 
durchgeführt, ist ein In-Verkehr-Bringen dieses Sic herheitsbauteils 
durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation un d Technologie zu 
untersagen oder besonderen Bestimmungen zu unterwer fen. 

                             Abschnitt 15 
                   Rechte der Seilbahnunternehmen 
 
  § 95. Das Seilbahnunternehmen ist berechtigt, die  Seilbahn nach 
Maßgabe der Rechtsvorschriften, der Konzession und nach dem Ergebnis  
des Baugenehmigungs- und Betriebsbewilligungsverfah rens sowie der 
sonst erforderlichen Genehmigungen und Überprüfungs ergebnisse zu 
bauen und zu betreiben. 

  § 96. Das Seilbahnunternehmen hat hinsichtlich öf fentlicher 
Seilbahnen das ausschließliche Recht auf den Bau un d Betrieb der 
Seilbahn insofern, als während der Konzessionsdauer  niemandem 
gestattet werden darf, andere Seilbahnen zu erricht en, die eine dem 
Seilbahnunternehmen nicht zumutbare Konkurrenzierun g bedeuten würde.  
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  § 97. Das Seilbahnunternehmen hat auf Grundlage d er Konzession  
hinsichtlich öffentlicher Seilbahnen das Enteignung srecht nach 
Maßgabe des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgese tzes, BGBl. 
Nr. 71/1954. 

  § 98. Das Seilbahnunternehmen ist berechtigt, die  für den Bau, 
Betrieb und Verkehr der Seilbahn erforderlichen Hil fseinrichtungen 
selbst zu errichten und zu betreiben sowie alle Arb eiten, die dem 
Bau, Betrieb und Verkehr der Seilbahn dienen, vorzu nehmen, sofern es  
über entsprechende, zur Durchführung dieser Maßnahm en befugte 
Fachleute verfügt. 

                             Abschnitt 16 
                  Pflichten der Seilbahnunternehmen  
 
  § 99. Das Seilbahnunternehmen ist verpflichtet, d ie Seilbahnanlage  
unter Berücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung und der 
Erfordernisse des Seilbahnbetriebes und des Seilbah nverkehrs nach 
Maßgabe der Rechtsvorschriften, der Konzession bzw.  der Genehmigung 
gemäß § 110 sowie der behördlichen Auflagen und Bed ingungen zu 
bauen, zu betreiben, zu warten, zu erhalten und erf orderlichenfalls 
nach- bzw. umzurüsten, sodass die Sicherheit jederz eit gewährleistet  
ist. 

  § 100. Das Seilbahnunternehmen hat Vorkehrungen z u treffen, dass 
durch den Bau, Bestand oder Betrieb der Seilbahn ke ine Schäden an 
öffentlichem und privatem Gut entstehen. Es haftet,  unbeschadet der 
Haftung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen, für  Schäden, die 
durch den Bau, Bestand oder Betrieb der Seilbahn an  den benachbarten  
Liegenschaften verursacht werden. 

  § 101. Verkehrsanlagen, Wasserläufe und Leitungsa nlagen, die durch  
den Bau der Seilbahn gestört oder unbenutzbar werde n, hat das 
Seilbahnunternehmen nach dem Ergebnis des Baugenehm igungsverfahrens 
auf seine Kosten in geeigneter Weise wieder herzust ellen. Die 
Anlagen (Wasserläufe) sind von dem bisher hiezu Ver pflichteten zu 
erhalten und zu erneuern. Den Teil, um den die Erha ltungs- und 
Erneuerungskosten durch den Bau der Seilbahn vergrö ßert worden sind,  
hat das Seilbahnunternehmen zu tragen. Für Bauten, die früher nicht 
vorhanden waren, hat das Seilbahnunternehmen nicht nur die Kosten 
der ersten Herstellung, sondern auch die der künfti gen Erhaltung und  
Erneuerung zu tragen. Dies findet keine Anwendung, soweit eine 
andere privatrechtliche Vereinbarung besteht. 

  § 102. Das Seilbahnunternehmen hat zwischen der S eilbahn und ihrer  
Umgebung Einfriedungen oder Schutzbauten herzustell en, zu erhalten 
und zu erneuern, soweit dies aus Sicherheitsgründen  erforderlich 
ist. Soweit keine andere Vereinbarung besteht, hat das 
Seilbahnunternehmen hiefür die Kosten zu tragen. 

  § 103. Das Seilbahnunternehmen ist verpflichtet, gegen die Folgen  
der gesetzlichen Haftpflicht eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung abzuschließen und der Behör de im Rahmen des  
Betriebsbewilligungsverfahrens nachzuweisen. 

  § 104. (1) Das Seilbahnunternehmen hat dem Bundes minister für 
Verkehr, Innovation und Technologie die für die Sei lbahnstatistik 
notwendigen Angaben rechtzeitig und vollständig zu liefern. 
  (2) Das Seilbahnunternehmen ist verpflichtet, Unf älle und 
Störungen im Seilbahnbetrieb der Unfalluntersuchung sstelle des 
Bundes (§ 3 Unfalluntersuchungsgesetz, BGBl. I Nr. 123/2005) 
unverzüglich zu melden. Der Bundesminister für Verk ehr, Innovation  
und Technologie hat den Umfang und die Form der Mel dungen der 
Seilbahnunternehmen durch Verordnung zu bestimmen. 

  § 105. Kommt das Seilbahnunternehmen den ihm aus diesem 
Bundesgesetz oder der hiezu erlassenen Verordnungen  erwachsenen 
Pflichten nicht nach, hat die Behörde notwendige Ma ßnahmen 
anzuordnen. Bei bekannt gewordener drohender Gefahr  für das Leben  
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oder die Gesundheit von Menschen sind die zur Besei tigung der 
Gefährdung notwendigen Maßnahmen durch die Behörde unmittelbar 
anzuordnen und unverzüglich gegen Ersatz der Kosten  durch das 
Seilbahnunternehmen durchführen zu lassen. 

                             Abschnitt 17 
      Verhalten innerhalb der Seilbahnanlagen und i m Seilbahnverkehr  
 
  § 106. Innerhalb der Seilbahnanlagen ist ein den Seilbahnbetrieb 
oder Seilbahnverkehr störendes Verhalten verboten. Insbesondere ist 
verboten, Seilbahnanlagen zu beschädigen oder zu ve runreinigen. Die 
Beförderungsbedingungen sowie im Interesse von Sich erheit und 
Ordnung sonst getroffene Anordnungen des Betriebspe rsonals sind 
einzuhalten und die im Seilbahnbereich für eine sic here und 
ordnungsgemäße Abwicklung der Beförderung angebrach ten Verbote, 
Gebote und Hinweise zu beachten. 

  § 107. Das Betreten von Seilbahnanlagen ist für B etriebsfremde 
außerhalb der hiefür vorgesehenen Zeiten unzulässig . Ein Betreten  
ist nur an den für Fahrgäste bestimmten Stellen erl aubt. 

  § 108. Das Rauchen oder Mitsichführen von feuer- und 
explosionsgefährlichen oder in sonstiger Art und We ise gefährlichen  
Materialien ist verboten. 

  § 109. Die Bestimmungen der §§ 106 bis 108 sind i m Bereich der  
Kartenverkaufsstellen der Seilbahn kundzumachen. 

                             Abschnitt 18 
        Besondere Bestimmungen für nicht öffentlich e Seilbahnen 
 
  § 110. (1) Im Verfahren zur Erteilung einer Geneh migung für nicht 
öffentliche Seilbahnen (Schlepplifte und Seilbahnen  mit Werksverkehr  
oder beschränkt öffentlichem Verkehr) gemäß § 16 is t insbesondere zu  
prüfen, ob die Zuverlässigkeit des Genehmigungswerb ers gegeben ist 
und ob dieser finanziell in der Lage ist, das beabs ichtigte 
Bauvorhaben auszuführen. Dem Genehmigungsantrag sin d eine 
Darstellung des Bauvorhabens, die voraussichtlichen  Projektkosten, 
sowie ein Bau- und Betriebsprogramm anzuschließen. Weiters sind 
Unterlagen, aus denen allfällig notwendige Rodungen  sowie die 
Zulässigkeit des Bauvorhabens aus dem Gesichtspunkt  des Natur- und 
Landschaftsschutzes ersichtlich sind sowie eine Auf stellung über die  
nächstgelegenen öffentlichen Seilbahnen beizugeben.  
  (2) Die Genehmigung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn d er Betrieb der 
nicht öffentlichen Seilbahn nicht binnen fünf Jahre n nach erteilter 
Genehmigung aufgenommen oder durch mehr als fünf Ja hre hindurch 
unterbrochen wird. Dies gilt als gänzliche und daue rnde 
Betriebseinstellung. 
  (3) Der Behörde ist die gänzliche oder dauernde 
Betriebseinstellung unter gleichzeitiger Vorlage de r Unterlagen 
gemäß § 52 Abs. 1 anzuzeigen. 

  § 111. (1) Für nicht öffentliche Seilbahnen könne n durch den 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo gie im Rahmen 
einer Verordnung erleichternde Bestimmungen hinsich tlich der sich 
aus den §§ 51, 53, 81 Abs. 2, 82 Abs. 1 (Betriebsle iterpatent) 
und 84 ergebenden Verpflichtungen erlassen werden, sofern die 
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2000/9/E G nicht 
entgegensprechen. 
  (2) Weiters können für Schlepplifte durch den Bun desminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie im Rahmen einer  Verordnung 
ergänzend erleichternde Bestimmungen hinsichtlich d er sich aus den 
§§ 17, 18, 36, 49, 52, 52a, 57, 58, 59, 60, 81 Abs.  1 und 3 sowie 82  
Abs. 2 ergebenden Verpflichtungen erlassen werden, sofern die 
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2000/9/E G nicht entgegen 
stehen. 

                             Abschnitt 19 
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                  Gebühren, Abgaben, Kostenbeiträge  
 
  § 112. (1) Für Amtshandlungen nach diesem Bundesg esetz sind 
Gebühren und Abgaben zu entrichten. 
  (2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation un d Technologie 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fin anzen für die 
durch die jeweiligen Behörden zu führenden Verwaltu ngsverfahren mit  
Verordnung kostenträgerpflichtige Tatbestände und d ie Höhe der 
Kostenbeiträge festlegen. Bei der Ermittlung der Hö he der 
Kostenbeiträge sind das Kostendeckungsprinzip sowie  die Höhe 
bestehender Abgaben und Gebühren zu beachten. Bei A mtshandlungen, 
die in die Zuständigkeit des Landeshauptmannes fall en, sind die 
Kostenbeiträge an diesen zu entrichten. 

                             Abschnitt 20 
                          Strafbestimmungen 
 
  § 113. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 53, 55, 56 , 106, 107 und 
108 zuwider handelt, begeht eine Verwaltungsübertre tung und ist von 
der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 3 000 € zu bestrafen. 
  (2) Wer als Organ oder Bediensteter eines Seilbah nunternehmens 
trotz Ermahnung den Bestimmungen der §§ 81, 83, 84,  86, 87, 88 und 
99 bis 105, den Bestimmungen der Verordnungen, den Bestimmungen der 
Betriebsvorschrift oder den auf Grund dieses Bundes gesetzes oder 
einer Verordnung ergehenden sonstigen behördlichen Anordnungen nicht  
Folge leistet, begeht eine Verwaltungsübertretung u nd ist von der 
Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 8 000 €, zu bes trafen. 

  § 114. Wer eine Seilbahnanlage ohne die erforderl iche 
Baugenehmigung oder Betriebsbewilligung baut, verän dert oder 
betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und is t von der Behörde  
mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 €, zu bestrafen.  

  § 115. Wer seinen Verpflichtungen gemäß §§ 49 und  51 nicht 
nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und i st von der  
Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 €, zu be strafen. 

  § 116. Wer entgegen §§ 61 Abs. 1 und 67 Abs. 1 Si cherheitsbauteile  
oder Teilsysteme in Verkehr bringt oder auf einem B auteil eine 
CE-Kennzeichnung anbringt, ohne dass in diesen Fäll en die 
Voraussetzungen gegeben sind, begeht eine Verwaltun gsübertretung und  
ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 8 0 00 €, im 
Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 15 00 0 €, zu 
bestrafen. 

                             Abschnitt 21 
               Verhältnis zu anderen Rechtsvorschri ften 
 
  § 117. (1) In anderen Rechtsvorschriften enthalte ne Bestimmungen,  
die für Seilbahnanlagen eine Genehmigung durch ande re Behörden oder  
eine Beteiligung anderer Behörden im Verfahren vors ehen, bleiben 
unberührt. 
  (2) Soweit in anderen Rechtsvorschriften des Bund es auf 
gesetzliche Bestimmungen für Schlepplifte verwiesen  wird, gilt dies  
als Verweis auf dieses Bundesgesetz. 
  (3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 59/2006).  

  § 118. (1) Durch dieses Bundesgesetz wird die Ric htlinie 2000/9/EG  
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 20. März 2000 über 
Seilbahnen für den Personenverkehr umgesetzt. 
  (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Anhänge  der 
Richtlinie 2000/9/EG verwiesen wird, sind diese in der im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 106/21 vom 3.  Mai 2000, 
S 21 ff, veröffentlichten Fassung anzuwenden. 

                             Abschnitt 22 
                         Übergangsbestimmungen 
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  § 119. (1) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens  dieses 
Bundesgesetzes für bereits in Betrieb befindliche S eilbahnen 
erteilten Konzessionen, Genehmigungen, Bewilligunge n und 
Berechtigungen gelten als solche nach diesem Bundes gesetz und 
bleiben aufrecht. 
  (2) Seilbahnanlagen, die zum Zeitpunkt des In-Kra ft-Tretens dieses  
Bundesgesetzes in Betrieb stehen oder für die berei ts eine 
Baugenehmigung auf Grundlage des Eisenbahngesetztes  1957 erteilt 
wurde, gelten weiterhin als Seilbahnanlagen nach di esem 
Bundesgesetz, auch wenn sie nicht mehr unter den Se ilbahnbegriff 
gemäß § 2 fallen. 

  § 120. (1) Für Seilbahnanlagen, für welche die Ba ugenehmigung nach  
dem 2. Mai 2004 erteilt wird sowie für Sicherheitsb auteile oder 
Teilsysteme, die nach diesem Zeitpunkt in Verkehr g ebracht werden, 
finden die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Anwen dung. 
  (2) Für Seilbahnanlagen, die vor dem 3. Mai 2004 in Betrieb 
genommen wurden, für Seilbahnanlagen, mit deren Bau  auf Grundlage 
des Baugenehmigungsbescheides vor diesem Zeitpunkt begonnen wurde 
sowie für vor diesem Zeitpunkt in Verkehr gebrachte  
Sicherheitsbauteile und Teilsysteme finden die Best immungen des 
Eisenbahngesetzes 1957 sowie hinsichtlich der Schle pplifte die 
Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 Anwendung. 
  (3) Ersatzteile, die keine Sicherheitsbauteile od er Teilsysteme 
sind und keine Rückwirkungen auf Sicherheitsbauteil e oder 
Teilsysteme haben, können unbeschadet vom Zeitpunkt  des 
In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes Verwendung f inden. 

  § 121. (1) Sofern nicht schon zum Zeitpunkt des I n-Kraft-Tretens 
dieses Bundesgesetzes die Zuständigkeit des Landesh auptmannes 
gegeben ist, ist dieser zuständige Behörde 
  1. für Sesselbahnen einschließlich der zum Zeitpu nkt des 
     In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes bestehe nden Anlagen mit 
     Wirksamkeit 1. Februar 2004, wobei zu diesem Z eitpunkt 
     anhängige Verwaltungsverfahren durch den Bunde sminister für 
     Verkehr, Innovation und Technologie zum Abschl uss zu bringen 
     sind; 
  2. für Schlepplifte einschließlich der zum Zeitpu nkt des 
     In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes bestehe nden Anlagen mit 
     Wirksamkeit 3. Mai 2004. 
  (2) Bis zur Erlassung einer Verordnung gemäß § 49  Abs. 4 sind die 
Bestimmungen der Seilbahnüberprüfungs-Verordnung (S eilbÜV 1995) vom 
7. April 1995, BGBl. Nr. 253, anzuwenden. 
  (3) Bis zur Erlassung einer Verordnung gemäß § 82  Abs. 2 sind die 
Bestimmungen des § 21 Abs. 1 des Eisenbahngesetzes 1957 anzuwenden, 
die Bestimmungen gemäß §§ 81 Abs. 3, 82 und 83 Abs.  1 und Abs. 3 
finden bis zu diesem Zeitpunkt keine Anwendung. 
  (4) Die Strafbestimmungen gemäß Abschnitt 20 dies es Bundesgesetzes  
sind ab 3. Mai 2004 anzuwenden. Bis dahin sind die Strafbestimmungen  
des Eisenbahngesetzes 1957, hinsichtlich der Schlep plifte die 
Strafbestimmungen der Gewerbeordnung 1994 maßgebend . 

                             Abschnitt 23 
                              Vollziehung 
 
  § 122. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo gie, hinsichtlich  
§ 112 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundesminister  für Finanzen, 
betraut. 
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